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1. Einleitung 
 
§ 1631 Bürgerliches Gesetzbuch 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 

Im Rahmen eines Teamtages sowie einer Supervisionssitzung haben wir uns mit den 
Themen Macht und Machtmissbrauch, Übergriffigkeit sowie Grenzen und 
Grenzverletzungen beschäftigt und ein Schutzkonzept erarbeitet, dem wir uns 
verpflichtet fühlen.  

Dieses Schutzkonzept dient allen, die sich in dieser Kinderkrippe aufhalten und tätig 
sind, als Rahmen und Orientierung. So soll das Bewusstsein für körperliche und/oder 
sexuelle Grenzüberschreitung (z.B. hinsichtlich eines Gespürs für Nähe und Distanz) 
in den Fokus gerückt werden. Gleichzeitig soll es Hinweise für die präventive Arbeit 
mit den Kindern geben und Vorgaben für Interventionen bei Übergriffen oder 
Missbrauch bieten. 

Als Basis für dieses Schutzkonzept dient unter anderem die Vereinbarung zum 
Kinderschutz gemäß §8a Abs. 4 SGB VIII (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html) 
vom 02.11.2015 (Münchner Vereinbarung zum Kinderschutz), hier verpflichten sich 
Träger und Fachkräfte dazu, sich aktiv für den Schutz der ihnen anvertrauten Kinder 
einzusetzen und nachzukommen. 

Außerdem sind folgende Gesetzte Grundlage dieses Konzepts: 

• Bundeskinderschutzgesetz (2012)  
• SGB VIII  

o § 8b fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html)  

o § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung (www.gesetze-im-
internet.de/sgb_8/__45.html)  

o § 47 Meldepflicht (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__47.html)  
o § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

(www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html) 
 

2. Definition 
 
Gewalt ist jedes Mittel, das eingesetzt wird, um einem anderen Menschen den eigenen 
Willen/die eigenen Bedürfnisse aufzuzwingen oder etwas machen zu lassen, was 
er/sie nicht will. Dabei herrscht ein ungleiches Kräfteverhältnis und findet ohne 
gegenseitiges Einvernehmen statt. Es handelt sich letztendlich immer um Ausübung 
von Macht. Max Webers definiert dies folgendermaßen: "Macht bedeutet jede Chance, 
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht." (vgl. M. Weber 1972, S. 28). 
Es gibt verschiedene Formen von sexueller Gewalt, Grenzverletzungen und 
Übergriffen. Diese können physischer oder psychischer Natur sein. 
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Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle 
Handlungen vor und an Kindern und Jugendlichen, 
bei denen der Täter oder die Täterin eine Macht- 
und Autoritätsposition ausnutzt, um eigene 
Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch 
umfasst ein breites Spektrum einmaliger oder 
wiederholter sexueller Handlungen ohne 
Körperkontakt bis hin zu invasiver, penetrierender 
Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann. 

(vgl. Heynen 2011, S. 373) 

 

3. Risikoanalyse 
 
In der Kinderkrippe Krumbadstraße werden bis zu 36 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren 
in drei altersgemischten Gruppen betreut. Insgesamt arbeiten derzeit 9 pädagogische 
MitarbeiterInnen sowie eine Hauswirtschaftskraft in der Kinderkrippe. 

Täglich betreten Eltern bzw. abholberechtigte Personen sowie Externe (z.B. 
Handwerker, Lieferanten, Vertreter, etc.) die Kindertageseinrichtung. Da Kinder ihre 
Rechte noch nicht selbst einfordern können, benötigen sie einen speziellen Schutz 
durch uns Erwachsene und vor uns Erwachsenen. Besonders Krippenkinder 
benötigen aufgrund ihrer sprachlichen und körperlichen Hilflosigkeit den absoluten 
Schutz durch den Erwachsenen. Gleiches gilt gegenüber Machtmissbrauch und 
Grenzüberschreitungen unter Kindern, zwischen Kindern und Erwachsenen sowie 
unter Erwachsenen. 

Entsprechend gibt es spezielle Situationen, die besonders sensibel zu betrachten sind 
bzw. anfälliger sind für Grenzverletzungen und Überschreitungen. Da der Maßstab für 
eine solche Verletzung oder Überschreitung auch immer mit dem jeweiligen 
Empfinden der beobachtenden Personen einhergeht, wurden im Rahmen des 
Teamtages verschiedene Situationen analysiert und ein Verhaltenskodex erarbeitet. 

 
Zu sensiblen Situationen gehören: 

Der gesamte Tagesablauf, wie z.B. Übergabesituationen, Früh- und Spätdienst, An- 
und Ausziehen, Wickelsituation, Essenssituation, Schlafsituation, Aufenthalt in 
bestimmten Räumlichkeiten (z.B. Toilette, Bäder, Räume ohne Sichtfenster), 
Kleingruppenarbeit/ Einzelförderung, Trösten, Kuschelecken, Doktorspiele, 
Konfliktsituationen, Eingewöhnung gemeinsame festliche Veranstaltungen sowie 
Elterngespräche. 
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4. Verhaltenskodex 
 
Der Verhaltenskodex dient uns Mitarbeitenden der Kinderkrippe Krumbadstraße als 
Orientierungsrahmen für den grenzachtenden Umgang mit den Kindern und 
miteinander. Er formuliert Regelungen für Situationen, die für Grenzüberschreitungen 
und sexuelle Gewalt leicht ausgenutzt werden können.  Diese Regeln dienen dazu, 
den Mitarbeitenden Orientierung und Handlungssicherheit zu gewährleisten und ihnen 
schwierige Entscheidungen zu erleichtern, da wir uns im Vorhinein mit 
herausfordernden Situationen befasst haben. Zum anderen dienen Regeln dazu, dass 
wir als Kindertagesstätte ein klares Zeichen an potentielle Täter und Täterinnen 
senden und die eigene Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Thema damit 
verdeutlichen. Schließlich liegt ein wesentlicher Vorteil des Verhaltenskodex darin, 
dass bei Verstößen nicht die Motivation aufgeklärt werden muss, sondern die 
Übertretung der Regel im Fokus steht. Wichtig ist, dass der Kodex auch eine 
Verpflichtung für alle enthält, Verstöße mitzuteilen, damit es nicht von Freundschaft 
und Loyalität abhängt, Fehlverhalten zu bemerken und zu melden. 

 
Kodex für mich als Mitarbeiterin/Mitarbeiter: 
 

 Ich sorge dafür, dass die Kinder sich in der Kinder krippe sicher fühlen und 
sich sicher bewegen können!   
 

 Ich frage an der Sprechanlage nach dem Namen der Person, die das Haus 
betreten möchte. 

 Ich mache Eltern darauf aufmerksam, ihnen unbekannte 
Personen keinen Zutritt in die Einrichtung zu gewähren. 

 Ich gebe Kinder nur an Personen heraus, die eine 
Abholberechtigung haben bzw. kontrolliere es im Zweifel 
durch einen Ausweis. 

 Dritten mit Hausverbot öffne ich nicht die Türe. 
 Ich spreche mir unbekannte Personen in der Einrichtung 

an. 
 Ich begleite Handwerker in der Einrichtung bzw. stelle sicher, dass Kinder nicht 

allein mit ihnen im Raum sind. 
 Ich begleite die Kinder umsichtig im Kontakt mit Fremden am Gartenzaun oder 

auf dem Spielplatz. 
 Ich sorge für eine sichere Spielumgebung und kontrolliere den Garten- / 

Spielbereich auf Gefahren. 
 Ich achte darauf, dass keine neuen oder unbekannten Mitarbeitenden 

pflegerische Tätigkeiten ausüben oder mit den Kindern zum Schlafen gehen. 
Nach frühestens 3 Wochen Einarbeitung, gemeinsamer Einschätzung und 
Einverständnis von Kindern und Mitarbeitenden dürfen neue Mitarbeitende diese 
Aufgaben übernehmen.    
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 Ich achte darauf, dass in der Wickel-/ Toiletten-Situation Badfenster zum 
Sichtschutz gekippt oder geschlossen sind und keine fremden Personen / Eltern 
das Badezimmer betreten. 

 Ich gestalte Schlafräume hell genug, dass sich Kinder orientieren sowie den 
Ausgang finden und nutzen können. Sichtfenster zum Schlafraum werden nicht 
Flächendeckend verklebt. 

 Ich halte Terrassentüren bei längerer Abwesenheit geschlossen. 
 Ich schütze die Kinder, Eltern und Mitarbeitenden vor unerlaubten medialen 

Aufnahmen jeglicher Art. Unerlaubt bedeutet: mit Hilfe des privaten Handys o.ä. 
von Mitarbeitenden, Eltern und fremder Personen. 

 Ich achte darauf, dass sich Kinder niemals unbekleidet in und außerhalb der 
Einrichtung bewegen. 

 Ich stärke Kinder im Alltag „Nein“ zu sagen und ebenso ein „Nein“ zu akzeptieren. 
 In der Eingewöhnung achte ich darauf, dass das neue Eingewöhnungskind von 

sich aus zu mir kommt. Wir achten darauf, dass neue Kinder zuerst eine Bindung 
zur eingewöhnenden Fachkraft aufbauen können. Wir vermeiden deshalb sie auf 
Arm zu nehmen oder anzufassen. Sollte ein Kind Hilfe benötigen, hebe ich es mit 
dem Blick zur Bezugserzieherin hoch und übergebe es ihr schnellstmöglich. 

 

 Ich nehme jedes Kind in seinen eigenen Empfindungen  wahr und respektiere 
diese. Die Intimsphäre und das persönliche Schamemp finden des Kindes 
werden von mir stets geachtet und gewahrt! 

 
 Ich lasse die Kinder selbst entscheiden, ob und von welchen Mitarbeitenden es 

gewickelt  oder in der Toilettensituation begleitet werden möchte. 
 Ich respektiere ein deutliches „Nein“ der Kinder, wenn sie nicht gewickelt werden 

möchten und suche gemeinsam im Team nach einvernehmlichen Lösungen. Ein 
Nein vom Kind darf ich nur in absoluten Gefahrensituationen übergehen. 

 Ich sorge dafür, dass keine fremden Personen wie Kurzzeit-PraktikantInnen oder 
HospitantInnen wickeln oder Toilettengänge begleiten.  

 Ich gebe darauf Acht, dass die Kinder stets behutsam und von vertrauten 
Mitarbeitenden an neue Mitarbeitende/PraktikantInnen überlassen werden. Das 
Wickeln und Begleiten von Toilettengängen ist neuen 
Mitarbeitenden/PraktikantInnen frühestens nach einer „Kennenlernzeit“ von 3 
Wochen und nach Absprache gestattet. 

 Ich wahre die Intimsphäre der Kinder in jeglicher Situation, sei es in der 
Einrichtung oder in öffentlicher Umgebung.  

 Ich schütze die Kinder vor öffentlicher Bloßstellung. Persönliche Themen wie 
Ausscheidungen oder auffälliges Verhalten gehören nicht in ein öffentliches 
Plenum. 
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 Ich gestalte Beziehungen zu den Kindern, Eltern und  auch anderen 
Mitarbeitenden transparent und gehe verantwortungsv oll sowie professionell 
mit Nähe und Distanz um! 

 

 Ich spreche die Kinder bei ihren Namen an und verwende keine Kosenamen. 
 Ich küsse keine Kinder. 
 Außer in der Wickelsituation berühre ich keine Kinder im Intimbereich. 
 Ich führe keine Situation herbei, bei der Kinder mich im Intimbereich berühren. 

Sollte es versehentlich dazu kommen unterbreche ich die Situation sofort. 
 Ich nehme Kinder nicht aus eigenem Bedürfnis heraus auf den Schoß oder auf 

den Arm. Ich tue das, um den Bedürfnissen der Kinder nach Nähe und Trost 
gerecht zu werden oder um sie in ihrer Mobilität zu unterstützen. 

 Ich schreie keine Kinder an oder erniedrige sie in verbaler oder körperlicher Art 
und Weise. 

 Ich stärke Kinder darin, mutig zu sein und Unmut anzusprechen. 
 Ich halte die Zusammenarbeit mit den Eltern professionell und spreche diese mit 

„Sie“ an. Gleichzeitig lasse ich mich auch nicht von den Eltern duzen und achte 
ich auf eine angemessene Distanz im Hinblick auf kulturelle Besonderheiten.  

 Ich pflege keine privaten Kontakte zu Eltern oder Kindern, welche die 
Einrichtung besuchen, z.B. durch Babysitting. 

 Ich schaffe Schutzräume für Kinder, Eltern und auch mich, ungeklärte 
Situationen in ruhiger und geschützter Atmosphäre zu klären. 

 Ich unterbinde jegliche Form von körperlicher, verbaler oder emotionaler Gewalt.  
 Ich respektiere und akzeptiere persönliche Grenzen von Kindern, Eltern und 

Mitarbeitenden. 
 Ich bin nachsichtig und achtsam mit mir selbst und den Kindern, Eltern sowie 

Mitarbeitern gegenüber. Ich achte jedoch darauf, dass meine persönlichen 
Befindlichkeiten oder die der Eltern und Kinder nicht zu grenzüberschreitendem 
Verhalten führen. 

 Ich bin bereit, mein Handeln und Tun stets zu reflektieren und zu verändern 
 Ich biete sowohl den Eltern als auch den KollegInnen die Möglichkeit jederzeit 

mit mir in einen Dialog zu gehen und suche aktiv das Gespräch, wenn unklare 
oder grenzüberschreitende Situationen auftreten. 

 

 Ich beziehe selbst aktiv Stellung gegen sexistische s, diskriminierendes und 
gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten! 

 
 Ich achte auf einen wertschätzenden, achtsamen Umgang mit den Kindern, Eltern 

sowie Mitarbeitenden und bin mit offenen Augen und Ohren präsent. 
 Ich fordere ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe von allen Beteiligten in 

der Einrichtung aktiv und konsequent ein. 
 Ich grenze keine Kinder, Eltern oder Mitarbeitende aufgrund ihrer Herkunft, 

Nationalität, ihres Geschlechtes oder Sexualität aus. 
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 Ich achte darauf, dass allen Kindern gleiche Rechte und gleicher Schutz 
zukommt. 

 Ich halte Konsequenzen stets fair und grenze Kinder dabei nicht aus. Kein Kind 
wird als Konsequenz vor die Tür gesetzt oder räumlich allein separiert. 

 

 Ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten und achte zugleich auf 
verantwortliches Verhalten im Team. Ich nehme Grenz überschreitungen 
bewusst wahr und greife ein! 

 
 Ich schütze Kinder in Notlagen vor anderen Kindern oder Erwachsenen. 
 Ich schütze Kinder untereinander vor Manipulationen, vor körperlichen 

Überschreitungen wie Handgreiflichkeiten oder körperlicher Gewalt im Zuge von 
„Doktorspielen“. Körperöffnungen sind tabu. (Siehe hierzu S.10 Kindliche 
Sexualität.) 

 Ich stärke Kinder, bei ungewollten „Liebesbekundungen“ anderer Kinder, NEIN zu 
sagen und fördere aktiv ein sicheres Körperbewusstsein. Ich sensibilisiere die 
Kinder gleichzeitig dafür, ein „Nein“ zu akzeptieren. 

 Ich nehme meine Verantwortung ernst und kläre grenzüberschreitende 
Situationen offen und zeitnah mit den Kindern. 

 Ich bin aufgeschlossen gegenüber Anmerkungen und Kritik meiner KollegInnen 
im Hinblick auf mein Verhalten.  

 Ich nutze das Klein- und Großteam, sowie die Supervision für kollegiale Beratung, 
um mein Verhalten und das meiner KollegInnen zu reflektieren oder Fälle zu 
besprechen. 

 Ich spreche Mitarbeitende in konkreten Fällen direkt an und kläre neue Mitarbeiter 
oder PraktikantInnen über das Schutzkonzept von Anfang an auf. 

 

 Ich wende mich, wenn ich oder Betroffene bei konkre ten Anlässen Hilfe 
benötigen, umgehend an die Leitung der Einrichtungs - oder 
Geschäftsbereichsleitung. 
 

 Ich nehme meine Meldepflicht ernst und sofort wahr. 
 Ich dokumentiere Vorkommnisse zeitnah und gewissenhaft. 
 Ich schreite sofort ein, wenn das Wohl der Kinder bedroht ist und unterbinde 

weitere Handlungen, welche die Kinder weiter gefährden könnten. 
 Ich informiere bei groben Verstößen von Eltern oder Mitarbeitenden die 

Einrichtungsleitung/Bereichsleitung und handle in Absprache mit diesen. Bei 
Gefahr für Leib & Leben informiere ich die Polizei. 

 

 Ich verpflichte mich alles zu tun, um in der Kinder krippe eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der keine Grenzverletzungen, kein M isshandlung, kein 
sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt mögl ich sind! 
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 Ich halte mich niemals mit Kindern in einem nicht einsehbaren Raum auf. 
 Ich gestalte alle Räumlichkeiten, die mit Kindern genutzt werden so, dass sie von 

außen einsehbar sind. 
 Ich sorge dafür, dass keine fremden Personen unbeachtet Kontakt zu den Kindern 

aufnehmen können oder Räume in denen sich Kinder aufhalten, unerlaubt 
betreten. 

 

 Bei Situationen oder Ereignissen, die nicht ausdrüc klich in diesem Kodex 
erwähnt sind, verhalte ich mich im Sinne dieser Ver einbarung! 
 

 

 

 

 

 

 

5. Präventionsmaßnahmen 

 
Wir betrachten geeignete und notwendige Präventionsmaßnahmen als wesentliche 
Grundlage für den Schutz von Kindern, aber auch für den Schutz von uns 
Erwachsenen. 
Diese werden im Folgenden erläutert. 

5.1 Kinderrechte 
 
Kinder haben Rechte (siehe UN-Kinderrechtskonvention) und sollen diese 
wahrnehmen und ebenso einfordern können. Um dies gewährleisten zu können, ist es 
unerlässlich, dass Kinder ihre Rechte kennenlernen. Durch altersgemäße, 
pädagogische Angebote und vor allem im pädagogischen Alltag werden diese in 
angemessener Form in den Gruppen thematisiert. 

5.2 Stärkung des Körperbewusstseins 
 
Grundlegend für die Wahrnehmung des eigenen Rechtes auf körperliche 
Unversehrtheit ist vor allem die Stärkung des eigenen Körperbewusstseins. Indem wir 
Kindern die Möglichkeit und den Raum dafür geben, zu äußern, was ihnen gut tut und 
was nicht, können sie eigene Grenzen sichtbar machen. Dazu gehört nicht nur das 
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richtige Benennen von Körperteilen, sondern vor allem auch das Mitteilen eigener 
Gefühle und Bedürfnissen. Jedes Kind wird in seinen ganz individuellen Bedürfnissen 
und Empfindungen wahrgenommen. Persönliche Grenzen werden ernst genommen 
und durch verschiedene Interaktionen im pädagogischen Alltag kommuniziert. Hierfür 
nutzen wir verschiedene Projekte z.B. zu den Themen „Mein Körper“ oder „Mein 
Zuhause“ und erreichen bereits die Kleinsten durch Angebote, in denen Gefühle 
mithilfe von Musik und künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten ausgedrückt werden 
können. Zudem werden die Kinder von uns ganz bewusst im Alltag gestärkt „Nein“ 
sagen zu dürfen und somit ihre persönlichen Grenzen klar und deutlich aufzuzeigen. 
Besonders wichtig ist in diesem Zuge auch das Bewusstmachen der Grenzen des 
Gegenübers, sprich ein „Nein“ des Anderen zu akzeptieren. In täglichen Gesprächen 
im Morgenkreis oder Kleingruppen können so aktuelle Themen zusätzlich zu den 
Projekten aufgenommen und bearbeitet werden. Kinder in ihren Gefühlen zu stärken, 
bedeutet zudem, tolerant gegenüber Rückschritten zu sein und Schwächen 
zuzulassen, aber ebenso Rückhalt anzubieten, wenn Mut erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Partizipation 
 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht 
zu beteiligen . Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht 
jedoch die Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr 
Interesse für Beteiligung zu wecken.“ (StMAS 2012: Der Bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. S389) 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vorbeugung vor Grenzverletzungen oder 
sexueller Gewalt ist die entwicklungsangepasste Beteiligung der Kinder an 
Entscheidungsprozessen. Partizipation eröffnet so ganz bewusst eine vertrauensvolle 
Atmosphäre, in der alle Kinder eine Stimme haben und ihre Bedürfnisse sowie Gefühle 
ohne Zurückhaltung oder Bedenken artikulieren können. Grenzüberschreitungen 
werden auf diese Weise direkt sichtbar und deren Verbalisierung erleichtert (Vgl. 
Diakonie Deutschland 2014). Partizipation ist ein fortwährender Prozess, an dem alle 
Beteiligten, sprich Eltern, Kinder und Mitarbeitende gemeinsam mitwirken und 
kontinuierlich miteingebunden werden. Die Beteiligung bezieht sich dabei nicht nur auf 
spezielle zeitlich festgelegte Projekte oder Angebote, sondern im Besonderen auf die 
Mitwirkung am alltäglichen Geschehen. Mitentscheiden und Mithandeln ist unser 
Leitsatz, der sich durch alle Bereiche in der Kinderkrippe zieht und Kinder aller 
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Altersstufen, Eltern und auch Mitarbeitende ungeachtet der kulturellen Herkunft 
miteinbezieht. Kulturelle Vielfalt ist für uns hierbei kein Stolperstein, vielmehr eine 
Chance festgefahrene Strukturen aufzubrechen und Transparenz zu schaffen, um 
dadurch einerseits persönliche Grenzen leichter nachvollziehen zu können und 
andererseits missverständlichen Situationen vorzubeugen. Hierzu verweisen wir auf 
die Konzeption. 

5.4 Kindliche Sexualität 
 
Im Sinne der ganzheitlichen Erziehung spielt auch die sexuelle Bildung im 
pädagogischen Alltag eine große Rolle. Hierbei geht es vornehmend um die Interessen 
der Kinder rund um den Körper und dessen Unterschiede im Geschlecht. 
Krippenkinder sprechen sehr unbedarft und freiheraus Themen der kindlichen 
Sexualität an. Unsere offene und klare Haltung den Fragen der Kinder gegenüber 
ermöglichen uns eine leichtere Aufdeckung von Missbrauch. Aufklärung und eine klare 
Sprache erschweren damit im Gegenzug falsche Tabuisierungen. Fragen der Kinder 
werden ehrlich und ihrer Entwicklung entsprechend beantwortet. Die Entdeckung der 
kindlichen Sexualität ist ein wichtiges Thema, welches durchaus bei den 
Krippenkindern Neugierde weckt. Um Kindern in diesem Bereich Freiheiten gewähren 
zu können, müssen gleichzeitig auch Grenzen abgesteckt werden. Bei den 
gegenseitigen Erkundungen des Körpers ist es wichtig, dass sich die betreffenden 
Kinder auf Augenhöhe begegnen, z.B. Kinder im gleichen Alter, im Verhältnis 1:1, 
Freiwilligkeit beider Kinder. In einem abgegrenzten Bereich, der dennoch von uns 
einsehbar ist, können sich die Kinder gegenseitig begutachten und auch berühren. Die 
wichtigste Regel lautet aber hier: es werden keine Gegenstände oder auch Körperteile 
in Körperöffnungen gesteckt. Weiterführende Informationen sind im Konzept sexuelle 
Bildung zu finden. 

5.6 Beschwerdeverfahren 
 
Jedes Kind wird von uns gehört und gesehen. Im Rahmen von Erzählkreisen oder in 
der Einzelförderung haben Kinder die Möglichkeit, sich vertrauensvoll mit ihren 
Ängsten und Beschwerden an ihre pädagogischen Bezugspersonen oder auch an alle 
anderen pädagogischen Mitarbeitenden zu wenden.  

Prävention betrifft aber nicht nur die Interaktion mit Kindern, sondern ebenfalls die der 
Erwachsenen untereinander. Die Zusammenarbeit zwischen uns Mitarbeitenden und 
den Eltern oder auch innerhalb des Teams folgt den Grundsätzen eines 
wertschätzenden respektvollen Umgangs. Ein transparentes sowie professionelles 
Beschwerdemanagement ist daher unabdingbar. Wir gehen achtsam mit 
Beschwerden um, unerheblich ob uns diese von den Kindern, Eltern oder 
Mitarbeitenden zugetragen werden. Eltern können sich jederzeit persönlich an alle 
Mitarbeitenden in der Einrichtung wenden und zusätzlich auch schriftlich oder per Mail 
die Einrichtungsleitung kontaktieren. Darüber hinaus wird in den jährlich 
ausgegebenen Fragebögen für Eltern und Mitarbeitende die Zufriedenheit in 
verschiedenen Bereichen evaluiert und Beschwerden viel Raum gegeben. Zudem 



12 

 

haben alle Mitarbeitenden mehrmals jährlich die Möglichkeit sich in 
Personalentwicklungsgesprächen ausführlich mit ihren eigenen Bedürfnissen und 
ihrer Rolle im Team auseinanderzusetzen und gemeinsam mit der Einrichtungsleitung 
bewusst ungeklärte Themen zu reflektieren. Tägliche Gespräche der Mitarbeitenden 
untereinander und die wöchentliche Teamsitzung schaffen zudem die Gelegenheit, 
sich intensiv und zeitnah problematischen Situationen oder auch Kritik zu stellen. 
Reflexion und vor allem Selbstreflexion sind grundlegende Bausteine in unserer 
täglichen Arbeit, denn Achtsamkeit beginnt im Umgang mit sich selbst. 

In der Einrichtung hängen zu jeder Zeit für alle Eltern, Erziehungsberechtigte und 
Mitarbeitende während der Öffnungszeiten zugänglich, die Kontaktdaten bei 
Kindeswohlgefährdung der Landeshauptstadt München aus. 

5.7 Qualifikation von Mitarbeitenden 
 
Bei Vorstellungsgesprächen wird das Schutzkonzept 
umfassend thematisiert und im Zuge dessen die 
persönlichen Einstellungen der Bewerber deutlich in 
den Fokus gesetzt. Alle neuen Mitarbeitenden und 
PraktikantInnen müssen vor Antritt ihres Dienstes ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und werden den Kindern 
idealerweise im Vorfeld angekündigt. In der Regel findet eine Hospitation statt. Neue 
Mitarbeitende erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit das Schutzkonzept der Einrichtung mit 
der Bitte, dieses zeitnah zu lesen und mit ihrer Unterschrift die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes zu akzeptieren. 

Unser Träger bietet in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Fortbildungen zum 
Thema Kindeswohlgefährdung (§8a) an, die für alle neuen Mitarbeitenden auch 
verbindlich wahrzunehmen sind. 

 

6. Intervention      
 
Das Handeln bei einem Verdacht von (sexueller) 
Gewalt in der Kita stellt immer eine Herausforderung 
dar. Situationen sind nicht immer eindeutig und da 
sich der Verdacht auf eine Kollegin oder einen 
Kollegen richten kann, erschwert dies oft das 
Handeln. Wichtig ist es deshalb Ruhe zu bewahren, 
Fakten zu sammeln und besonnen zu handeln.  
 
Die Handlungsschritte bei jedwedem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung sind 
klar vorgeschrieben. Zunächst ist die Hinzuziehung der Leitung und / oder einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft festgeschrieben, mit der zunächst eine (Erst-
)Einschätzung der Gefährdung durchgeführt wird. Hierfür existieren jeweils 
standardisierte Reflexions- und Dokumentationsvorlagen, die zunächst als 
Arbeitsgrundlage für den internen Gebrauch verwendet werden, um eine 
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professionelle Gefährdungseinschätzung zu erstellen. Je nach Ergebnis werden 
eventuelle weitere Handlungsschritte unter Einbeziehung der insoweit erfahrenen 
Fachkraft und der nächstvorgesetzten Leitung eingeleitet. Bei Verdachtsfällen oder 
Vorfällen in der Einrichtung muss eine Meldung an die Aufsicht nach § 47 SGB VIII 
gemacht werden. Die KiTa Leitung übernimmt hierbei die Prüfung der Notwendigkeit. 
Bei Verdachtsfällen außerhalb der Einrichtung ist das zuständige Jugendamt zu 
informieren, die dann für alle weiteren Schritte zuständig sind. 

7. Schlusswort 
 
Alle Mitarbeitenden sind zur Umsetzung der im Schut zkonzept festgehaltenen 
Absprachen und Handlungsverfahren verpflichtet. 
 
An erster Stelle stehen gleiche Rechte und gleicher Schutz für alle Kinder, Eltern und 
auch Mitarbeitende. Keiner wird ausgeschlossen oder aufgrund von sozialer Herkunft, 
Nationalität, Religionszugehörigkeit, Hautfarbe sowie körperlicher Einschränkungen 
diskriminiert. Besonders wichtig ist uns ein gewaltfreier und wertschätzender Umgang 
auf verbaler und nonverbaler Ebene. 

Wir setzen uns als Team regelmäßig mit dem Schutzkonzept auseinander, machen 
uns somit mögliche Gefahren und unsere damit einhergehende Verantwortung 
bewusst. Entscheidenden Einfluss haben hierbei immer die Haltung der 
Mitarbeitenden und die gelebte Kultur der Einrichtung. Diese sind geprägt von 
Offenheit, Toleranz und Achtsamkeit – wesentliche Grundsteine für den Schutz vor 
sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen. Unser Schutzkonzept wird von uns 
regelmäßig überarbeitet und jährlich auf Aktualität geprüft. 

 

8. Erklärung  
 

Hiermit versichere ich, dass ich das Schutzkonzept der Kinderkrippe Krumbadstraße 
gelesen habe, kenne, mich daranhalte und Verstöße dagegen umgehend anspreche.  

 

München, den _______________ Name: _________________________________ 

 

Unterschrift: _________________________________________________ 
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